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Reformprogramm der Niederlande 2016 mit einer Stellungnahme des
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Die Delegationen erhalten in der Anlage den von verschiedenen Ausschiissen des Rates
iberarbeiteten und gebilligten obengenannten Entwurf einer Empfehlung des Rates, der auf dem

Kommissionsvorschlag COM(2016) 339 final beruht.
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EMPFEHLUNG DES RATES
vom ...
zum nationalen Reformprogramm der Niederlande 2016 mit einer Stellungnahme des Rates
zum Stabilititsprogramm der Niederlande 2016

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf

Artikel 121 Absatz 2 und Artikel 148 Absatz 4,

gestiitzt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 iiber den Ausbau der
haushaltspolitischen Uberwachung und der Uberwachung und Koordinierung der
Wirtschaftspolitiken', insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2,

gestiitzt auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom
16. November 2011 iiber die Vermeidung und Korrektur makrodkonomischer Ungleichgewicht?,
insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1,

auf Empfehlung der Europdischen Kommission,

unter Beriicksichtigung der EntschlieBungen des Europdischen Parlaments,

unter Berticksichtigung der Schlussfolgerungen des Européischen Rates,

nach Stellungnahme des Beschéftigungsausschusses,

! ABIL. L 209 vom 2.8.1997, S. 1.
2 ABL L 306 vom 23.11.2011, S. 25.
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nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses fiir Sozialschutz,

nach Stellungnahme des Ausschusses fiir Wirtschaftspolitik,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

1)

2)

Am 26. November 2015 nahm die Kommission den Jahreswachstumsbericht an, mit dem das
Europdische Semester flir wirtschaftspolitische Koordinierung 2016 eingeleitet wurde. Die
Prioritdten des Jahreswachstumsberichts wurden am 17./18. Mérz 2016 vom Européischen
Rat gebilligt. Am 26. November 2015 nahm die Kommission auf der Grundlage der
Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 den Warnmechanismus-Bericht an, in dem sie die
Niederlande als einen der Mitgliedstaaten nannte, fiir die eine eingehende Uberpriifung
durchzufiihren sei. Am selben Tag nahm die Kommission auch eine Empfehlung fiir eine
Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Wiahrungsgebiets an. Diese
Empfehlung wurde am 18./19. Februar 2016 vom Europdischen Rat gebilligt und am

8. Mirz 2016 vom Rat verabschiedet®. Als Land, dessen Wéhrung der Euro ist, und
angesichts der engen Verflechtungen zwischen den Volkswirtschaften in der Wirtschafts- und
Wihrungsunion sollten die Niederlande die vollstindige und fristgerechte Umsetzung der

Empfehlung sicherstellen.

Der Landerbericht 2016 fiir die Niederlande wurde am 26. Februar 2016 veroffentlicht. Darin
wurden die Fortschritte der Niederlande bei der Umsetzung der ldnderspezifischen
Empfehlungen des Rates vom 14. Juli 2015 und bei der Verwirklichung der nationalen Ziele
im Rahmen von Europa 2020 bewertet. Der Landerbericht enthielt auerdem die eingehende
Uberpriifung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011. Am 8. Mirz 2016 legte die
Kommission die Ergebnisse der eingehenden Uberpriifung vor. Auf der Grundlage ihrer
Analyse gelangte die Kommission zu dem Schluss, dass in den Niederlanden
makrodkonomische Ungleichgewichte bestehen. Die sehr hohe Verschuldung der privaten
Haushalte muss verringert werden. Der anhaltend hohe Leistungsbilanziiberschuss, der auf
strukturelle Merkmale der Wirtschaft und die Politikgestaltung im Bereich der Nicht-
Finanzunternehmen zuriickzufiihren ist, stellt nach wie vor eine Herausforderung dar, auch im

Hinblick auf die Ansteckungseffekte auf andere Mitgliedstaaten des Euro-Wahrungsgebiets.

3

ABI. C 96 vom 11.3.2016, S. 1.
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3)

4)

Am 28. April 2016 iibermittelten die Niederlande ihr nationales Reformprogramm 2016 und
ihr Stabilitdtsprogramm 2016. Um wechselseitigen Zusammenhingen Rechnung zu tragen,

wurden beide Programme gleichzeitig bewertet.

Die einschldgigen landerspezifischen Empfehlungen wurden bei der Programmplanung der
Européischen Struktur- und Investitionsfonds fiir den Zeitraum 2014-2020 beriicksichtigt.
GemailB Artikel 23 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europiischen Parlaments und des
Rates® kann die Kommission einen Mitgliedstaat zur Uberarbeitung seiner
Partnerschaftsvereinbarung und der jeweiligen Programme und zur Unterbreitung von
Anderungsvorschligen auffordern, wenn dies fiir die Férderung der Umsetzung der
einschlidgigen Empfehlungen des Rates notwendig ist. In den Leitlinien fiir die Anwendung
von MafBinahmen zur Schaffung einer Verbindung zwischen der Wirksamkeit der
europdischen Struktur- und Investitionsfonds und der ordnungsgeméfen
wirtschaftspolitischen Steuerung hat die Kommission erldutert, wie sie diese Bestimmung

anzuwenden gedenkt.

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom

17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen iiber den Europdischen Fonds fiir
regionale Entwicklung, den Europidischen Sozialfonds, den Kohésionsfonds, den
Europdischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des ldndlichen Raums und den
Europédischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen iiber den
Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung, den Européischen Sozialfonds, den
Kohisionsfonds und den Européischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufthebung der
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 320).
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S)

Die Niederlande unterliegen zurzeit der praventiven Komponente des Stabilitits- und
Wachstumspakts sowie der Ubergangsregelung fiir den Schuldenabbau. Laut
Stabilitatsprogramm 2016 plant die Regierung, den Gesamtsaldo bis 2019 schrittweise auf

0,1 % des BIP zuriickzufiihren. Gleichzeitig geht die Regierung von einer Verschlechterung
des neuberechneten strukturellen Saldos® im Jahr 2016 auf -1,4 % des BIP und einer darauf
folgenden Verbesserung aus. Das mittelfristige Haushaltsziel — ein strukturelles Defizit von
0,5 % des BIP — soll im Jahr 2019 erreicht werden. Auf der Grundlage des neuberechneten
strukturellen Saldos diirfte das mittelfristige Haushaltsziel jedoch bereits ab 2018 erfiillt
werden. Dem Stabilitdtsprogramm zufolge wird die 6ffentliche Schuldenquote 2016
voraussichtlich 65,4 % erreichen und dann bis 2019 schrittweise auf 58,9 % zuriickgehen. Das
makrookonomische Szenario, das diesen Haushaltsprojektionen zugrunde liegt, ist plausibel.
Nach der Friihjahrsprognose 2016 der Kommission besteht fiir die Niederlande bei
unverinderter Politik im Jahr 2016 und im Zeitraum 2016-2017 das Risiko einer gewissen
Abweichung von den Anforderungen der priaventiven Komponente. Die Niederlande werden
den Prognosen zufolge die Ubergangsregelung fiir den Schuldenabbau im Jahr 2016 und, nach
Ende des Ubergangszeitraums, den Richtwert fiir den Schuldenabbau im Jahr 2017 einhalten.
Aufgrund seiner Bewertung des Stabilititsprogramms und unter Berlicksichtigung der
Friihjahrsprognose 2016 der Kommission ist der Rat der Auffassung, dass die Niederlande die
Bestimmungen des Stabilitdts- und Wachstumspakts weitgehend einhalten diirften. Sowohl
2016 als auch 2017 werden jedoch weitere Mallnahmen erforderlich sein, um die Einhaltung

zu gewéhrleisten.

5

Struktureller Saldo nach Neuberechnung der Kommission auf der Grundlage der Angaben im
Stabilitidtsprogramm und nach der vereinbarten gemeinsamen Methodik.
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6)

7)

Die jlingste Zunahme der Erwerbstitigkeit ist in vollem Umfang auf die wachsende Zahl der
Beschiftigten mit befristeten Arbeitsvertrdgen und der Selbstindigen zuriickzufiihren.
Wenngleich die Niederlande einschlidgige MaBBnahmen ergriffen haben, ist eine globalere
Herangehensweise erforderlich. Da es nur einem geringen Anteil der Arbeitnehmer gelingt,
von einem befristeten in ein unbefristetes Arbeitsverhiltnis zu wechseln, besteht nach wie vor
die Gefahr einer Segmentierung des Arbeitsmarkts. Der zunehmend hohe Anteil der
Zeitvertrage ist durch groBBe Unterschiede zwischen den fiir befristete und den fiir unbefristete
Vertrdge geltenden Beschiftigungsschutzvorschriften bedingt. Selbstidndige ohne Angestellte
haben besonders hiufig keinen ausreichenden Versicherungsschutz in den Bereichen
Berufsunfahigkeit, Arbeitslosigkeit und Altersvorsorge; langfristig gesehen konnte dies die
Tragfahigkeit des Sozialversicherungssystems beeintrachtigen. Es wurden verschiedene
MaBnahmen eingefiihrt, mit denen die Unterschiede zwischen unbefristeten und befristeten
Arbeitsvertragen verringert wurden. Angesichts der giinstigen steuerlichen Regelungen und
der Ausnahme von der Entrichtung bestimmter Sozialversicherungsbeitrage bestehen nach

wie vor finanzielle Anreize fiir die Selbstindigkeit.

Eine der wichtigsten Faktoren bei der Bekdmpfung der hohen Verschuldung der privaten
Haushalte ist der Wohnungsmarkt, auf dem iiber Jahrzehnte hinweg starre Strukturen und
Fehlanreize entstanden sind, die die Muster der Wohnungsfinanzierung und des
Sparverhaltens in diesem Sektor geprigt haben. Die Neigung der privaten Haushalte, sich
iiber Hypothekenkredite eine Bruttoschuld aufzulasten, um Wohneigentum zu erwerben, ist
auf lange bestehende Steueranreize zuriickzufiihren, vor allem auf die steuerliche
Abzugsfahigkeit von Hypothekenzinsen. Seit 2012 wurde eine Reihe von MalBBnahmen
durchgefiihrt, um einen Teil dieser Probleme anzugehen, aber sie wurden nicht entsprechend
der Empfehlung des Rates von 2015 intensiviert. Die Entwicklung eines gut funktionierenden
privaten Mietmarktes wird durch Subventionen in anderen Teilsektoren des
Wohnungsmarktes beeintrachtigt. Der niederldndische Sozialwohnungssektor zéhlt zu den
grofBten in der Union, doch die Wohnungen werden nicht immer in wirksamer Weise den
tatséchlich Bediirftigen zugewiesen. Im Sozialwohnungssektor ist eine stirker
einkommensbasierte Differenzierung der Mieten eingefiihrt worden. Kiinftig miissen die
Wohnungsgesellschaften Tétigkeiten von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (z. B. den
Bereich der Sozialwohnungen) von anderen Tatigkeiten trennen. Da bestimmte Fehlanreize
auf dem Sozialwohnungsmarkt im Bereich der Koppelung der Mieten an die Einkiinfte
angegangen wurden, sollte der betreffende Teil der Empfehlung des Rates von 2015 auf die
Uberwachung der aktuellen Lage verlagert werden. Der Wohnungsmarkt ist jedoch weiterhin
von erheblichen Verzerrungen geprigt und bietet privaten Haushalten nach wie vor

Verschuldungsanreize. In diesem Bereich miissen weitere Fortschritte erzielt werden.
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8)  Neben Verzerrungen auf dem Wohnungsmarkt belasten auch Pflichtbeitrige zur zweiten
Sdule des Rentensystems das verfiigbare Einkommen der Haushalte. Die zweite Saule des
Rentensystems schneidet in Bezug auf Qualitdt und Angemessenheit gut ab, birgt jedoch
Nachteile in Bezug auf Generationengerechtigkeit, Transparenz und Widerstandsfahigkeit
gegeniiber wirtschaftlichen Schocks. In den vergangenen Jahren ist die Tragfahigkeit des
Rentensystems dadurch verbessert worden, dass das Rentenalter im Zeitraum bis 2021 auf 67
Jahre angehoben wurde und anschlieend an die Lebenserwartung gekniipft wird. Im
Durchschnitt sind die Beitrdge zur Rentenversicherung mit der Verringerung der maximalen
steuerbefreiten Ansparquote zuriickgegangen. Eine angemessene generationeninterne und -
iibergreifende Kosten- und Risikoaufteilung, die iiber die beschlossenen Bestimmungen zu
Indexierung und Finanzpuffern (Rahmenvorschriften fiir die Bewertung der Finanzlage)
hinausgeht, wiirde den privaten Haushalten eine wachstumsfreundlichere Allokation ihrer
Finanzmittel erleichtern. Die Regierung kiindigte ihre Absicht an, die zweite Sédule des
Rentensystems unter Einbeziehung der Sozialpartner einer umfassenden Reform zu

unterziehen, um ein transparenteres und versicherungsmathematisch gerechteres System zu
schaffen.

9)  Die Investitionstatigkeit ist wihrend der Wirtschaftskrise erheblich zuriickgegangen und hat
sich seither nur teilweise wieder erholt. Die Schwéche der wirtschaftsweiten
Investitionstatigkeit scheint stark zyklisch geprégt zu sein. Ausldser waren insbesondere ein
Abwirtstrend auf dem Wohnungsmarkt und MaBBnahmen zur Haushaltskonsolidierung.
Waihrend die Investitionshemmnisse nur geringfiigig erscheinen, diirfte die schwache
Investitionstitigkeit im Bausektor und im Bereich der erneuerbaren Energien auf
Marktunsicherheit und ordnungspolitische Faktoren zuriickzufiihren zu sein. Trotz der
Verbesserung der Kreditkonditionen sind die Risiken fiir die Aufnahme neuer Kredite
angesichts der derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen erhoht. Die 6ffentlichen
Ausgaben fiir FuE sind seit 2014 riicklaufig, und auch die privaten FuE-Ausgaben bleiben
niedrig. Daher hat der Rat 2015 empfohlen, dass die Niederlande verstirkt 6ffentliche Mittel
fiir die Forderung von Investitionen in FuE einsetzen und auf eine Steigerung der privaten
FuE-Ausgaben hinarbeiten. Die 6ffentlichen und privaten Ausgaben fiir Forschung und
Entwicklung sind gemessen an der Quote der Bildungsabschliisse, den wissenschaftlichen

Leistungen und der wirtschaftlichen Entwicklung gering.
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10)

11)

12)

Im Rahmen des Europidischen Semesters hat die Kommission die Wirtschaftspolitik der
Niederlande umfassend analysiert und diese Analyse im Lénderbericht 2016 verdffentlicht.
Sie hat auch das Stabilititsprogramm und das nationale Reformprogramm sowie die
MaBnahmen zur Umsetzung der an die Niederlande gerichteten Empfehlungen der Vorjahre
bewertet. Dabei hat sie nicht nur deren Relevanz fiir eine auf Dauer tragfahige Haushalts-,
Sozial- und Wirtschaftspolitik in den Niederlanden beriicksichtigt, sondern angesichts der
Notwendigkeit, die wirtschaftspolitische Steuerung der EU insgesamt durch auf EU-Ebene
entwickelte Vorgaben fiir kiinftige nationale Entscheidungen zu verstirken, auch deren
Ubereinstimmung mit EU-Vorschriften und -Leitlinien beurteilt. Die Empfehlungen im
Rahmen des Europdischen Semesters spiegeln sich in den nachstehenden

Empfehlungen 1 bis 3 wider.

Vor dem Hintergrund dieser Bewertung hat der Rat das Stabilititsprogramm gepriift; seine

Stellungnahme® hierzu spiegelt sich insbesondere in der nachstehenden Empfehlung 1 wider.

Vor dem Hintergrund der eingehenden Uberpriifung durch die Kommission und dieser
Bewertung hat der Rat das nationale Reformprogramm und das Stabilitdtsprogramm gepriift.
Seine Empfehlungen geméal Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 spiegeln sich in
der nachstehenden Empfehlung 3 wider —

6

Gemail Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.
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EMPFIEHLT, dass die Niederlande 2016 und 2017

1.  die Abweichung vom mittelfristigen Haushaltsziel im Jahr 2016 begrenzen und im Jahr 2017
eine jihrliche Haushaltskorrektur um 0,6 % des BIP vornehmen; 6ffentlichen Ausgaben fiir

die Férderung von mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung Prioritit einrdumen;

2. die verbleibenden Hindernisse fiir die Einstellung von Mitarbeitern mit unbefristeten
Vertrigen angehen und den Ubergang von befristeten zu unbefristeten Vertriigen erleichtern;
den starken Anstieg der Zahl der Selbstindigen ohne Angestellte angehen, auch durch Abbau
der die Selbsténdigkeit begiinstigenden steuerlichen Verzerrungen, ohne dabei das
Unternehmertum zu beeintriachtigen, und durch Forderung des Zugangs der Selbstindigen zu

einer erschwinglichen sozialen Absicherung;

3. MabBnahmen ergreifen, um die zweite Sdule des Rentensystems transparenter,
generationengerechter und widerstandsfahiger gegeniiber Schocks zu gestalten; MaBBnahmen
ergreifen, um die verbleibenden Verzerrungen auf dem Wohnungsmarkt und die
Verschuldungsanreize fiir private Haushalte, insbesondere durch eine Verringerung der

steuerlichen Abzugsfahigkeit von Hypothekenzinsen, abzubauen.

Geschehen zu Briissel am [...]

Im Namen des Rates
Der Prdsident
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	unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates,

